
 
EW 12 - Antrag auf Waldumwandlung 

Antrag auf Waldumwandlung  
gem. §§ 9 – 11 Landeswaldgesetz (LWaldG) 

(vom Antragsteller auszufüllen) 

 

Über die  

untere Forstbehörde beim 

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
 

an die höhere Forstbehörde beim Regierungspräsidium Freiburg 

 

Antrag auf 
 dauerhafte Waldumwandlung nach § 9 LWaldG 
 befristete Waldumwandlung nach § 11 LWaldG (z.B. für Abbauvorhaben) 
 Umwandlungserklärung nach § 10 LWaldG (im Rahmen der Bauleitplanung) 

FNP / B-Plan     

 
 Antragsteller (= Vorhabensträger) 

Name:  Gemeindeverwaltungsverband  March- Umkirch  

Anschrift: Vinzenz- Kremp Weg 1 

  79224 Umkirch 

 
 Waldbesitzer 

Name:    

Anschrift:  

 

 

Flurstücks- 

Nummer 
Gemarkung 

Gesamtfläche 

(m²)

Umwandlungsfläche 

(m²)

1666/3 Umkirch 10.047,78     782 

 

 Beantragte Umwandlungsfläche   Summe:              782 m² 
 

 Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung bei dauerhaften Waldumwandlungen       
(gem. Anlage 1 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz) 

 weniger als 1 ha Wald:      keine 

 1 ha bis weniger als 5 ha Wald:     standortsbezogene Vorprüfung des Einzelfalls  

 5 ha bis weniger als 10 ha Wald:   allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls  

 10 ha oder mehr Wald:      UVP-Pflicht  
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 Zweck der Waldumwandlung (geplante Nutzung, Gründe, Erfordernis) 

Die Gemeinde Umkirch plant die Verlagerung eines Getränkemarktes im Norden der 
Gemeinde. Der auf dem vorgesehenen Gelände bestehende Getränkemarkt soll 
abgebrochen und direkt angrenzend an den benachbarten EDEKA Verbrauchermarkt 
neu errichtet werden. Die Parkierungsflächen werden teilweise neu eingerichtet und 
umstrukturiert. Um diese Planung umsetzen zu können, wird der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans nach Osten erweitert und beansprucht somit Waldflächen. 

 
   

 Alternativenprüfung 

Da es sich beim geplanten Vorhaben um die Erweiterung und Erneuerung eines 
bereits bestehenden Standorts handelt, sind keine Alternativen vorhanden. Innerhalb 
des Plangebiets wurden im Vorfeld verschiedene Varianten für den Neubau des 
Getränkemarktes überprüft. 

 
 

 Vorschläge für forstrechtlichen Ausgleich gem. § 9 Abs. 3 LWaldG 

Ersatzaufforstung (Flurstück Nr. / Gemarkung)  
 
Ausgleichsfaktor: 1,85 (Laubmischwald; Alter 80-170 Jahre/ Erholungswald Stufe2/ 
Immissionsschutzwald/ Klimaschutzwald)  
 
Flurstück Nr.1145/ Umkirch:     584m²  
Flurstück Nr.1146/ Umkirch:     863m² 
Summe    1.447m² 
 
- Aufforstung mit mooswaldtypischen Eichen und Hainbuchen in Absprache mit dem 
  zuständigen Revierförster 
- Wegerecht über Flurstück 1145 muss gewährleistet bleiben 
- in dem 10m breiten beidseitigen Gewässerrandstreifen des entlang der nordöstlichen 
  Flurstücksgrenze der beiden Flurstücke verlaufenden Grabens   ist die Neuan- 
  pflanzung von nicht standortgerechten Bäumen und Sträuchern verboten 
 
 

 Zustimmung Waldbesitzer (wenn nicht mit Antragsteller identisch) 

Ich stimme der oben beantragten Waldumwandlung zu. 

 

 

 
Ort, Datum: _____________________  Unterschrift: _____________________ 
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 Anlagen 

 Lageplan Umwandlungsfläche 

  (bis Maßstab 1 : 5 000, parzellenscharf, mit eindeutiger Umwandlungsgrenze) 

 Formblatt zur Feststellung der UVP-Pflicht bei Vorprüfung des Einzelfalls  

 Aufforstungsgenehmigung für Ersatzaufforstung 

 Rekultivierungs- und Wiederaufforstungsplanung bei befristeter Waldumwandlung 

 Gemeinderatsbeschluss (nur bei Kommunalwald) 

- Lageplan der Aufforstungsfläche  M. 1:1.000 

 
 

 
    
(Ort, Datum) (Unterschrift) 





LANDRATSAMT 
BREISGAU
HOCHSCHWARZWAlD 
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Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
Stadtstraße 2, 79104 Freiburg i. Br. 

- - -BÜrg' e-rm-e-:-is-:-te_r_a_m_t_-l-1l ndwirtschaft Fachbereich 5so 
Daniela Walber 

Gemeinde Umkirch 
Vinzenz-Kremp-Weg 1 

79224 Umkirch 

r:· _mg.: 

792?.1 Umkirch 

0 1. Seo. 2017 

Europaplatz 3, 79206 Breisach 
Zimmernummer: 3.206 

Telefon : 0761 2187-5812 
Telefax: 0761 2187-775812 
E-Mail : landwirtschaft@lkbh.de 

Sprechzeiten : 
nach Vereinbarung 

Aufforstungsgenehmigung nach § 25 Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG); 
Ihr Antrag vom 19.09.2016 

Breisach, den 31.08.2017 

Unser Zeichen : 580- 781.31 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Laub, 

Auf Grund Ihres Antrags vom 29.06.2017, welcher am 14.07.2017 postalisch in Breisach einging, 

ergeht folgende Entscheidung. 

Für die folgende Flurstücke bzw. Flurstücksteile: 

Gemeinde Gemarkung Lage (Gewann) Fist. Nr. Aufforstu ngs-

fläche [ha] 

Umkirch .;rj::.~(~~··~J·. Umkirch Kirchmatten 1145 0,136 

Umkirch r:i;(, .• v 1*' Umkirch Kirchmatten 1146 0,146 

Summe: 0,282 

wird die Aufforstung im Einvernehmen mit den Fachbereichen Forst, Naturschutz, Wasser und 

Boden unter Beachtung der nachfolgenden Auflagen genehmigt. 

Der beigefügte Lageplan ist hinsichtlich der Größe und Lage der Aufforstungsfläche verbindlicher 

Bestandteil dieses Bescheides. 

Eine Aufforstung darüber hinaus ist unzulässig. 

Zentrale: 0761 2187-0 • www.breisgau-hochschwarzwald .de • poststelle@lkbh .de 
Secure E-Ma il: epost@lkbh .de • De-Mail : poststelle@lkbh.de-mail .de 
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau • IBAN : DE61 6805 0101 0002 1003 55· BIC : FRSPDE66 
Postbank Karlsruhe • IBAN: DE30 6601 0075 0003 7277 58· BIC: PBNKDEFF 



Auflagen: 

• Art der Anpflanzung : Verwendung mooswaldtypische Eichen und Hainbuchen in Absprache 

mit zuständigem Revierförster 

• ln dem 10 m breiten beidseitigen Gewässerrandstreifen ist die Neuanpflanzung von nicht 

standortgerechten Bäumen und Sträuchern verboten 

• Wegerecht über Fist. 1145 muss gewährleistet bleiben 

Begründung: 

Die geplante Aufforstung auf den Fiste. 1145 und 1146 Gemarkung Umkirch grenzt im Westen und 

im Süden an "alten" (bestehenden) Wald an, der innerhalb des Landschaftsschutzgebietes 

"Mooswald" und FFH- und Vogelschutzgebietes " Mooswälder bei Freiburg" liegt. 

Alle Veränderungen und Störungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-

Gebietes (FFH- und Vogelschutzgebiet) in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 

maßgeblichen Bestandteilen führen können, sind unzulässig (§ 33 Abs. 1 BNatSchG). 

Auch Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen Beeinträchtigung eines be

sonders geschützten Biotops -wie der nach § 30 BNatSchG geschützte Bachlauf " Bachröhrricht 

Umkirch" an der nördlichsten Grenze des Fist. Nr. 1145 - sind verboten . 

Erhebliche Beeinträchtigungen für die Natura 2000-Gebiete und des o.g . Biotops sind durch das 

Vorhaben nicht zu erwarten. 

Entlang der nordöstlich Flurstücksgrenze der beiden Flurstücke verläuft ein namenloser Wasser

graben, der als AWGN-Gewässer erfasst ist. Diesem Gewässer wird eine wasserwirtschaftliche 

Bedeutung zugemessen. Nach § 38 WHG sowie § 29 WG Baden-Württemberg ist somit im Au

ßenbereich ein Gewässerrandstreifen von 10 m Breite beidseitig der Böschungsoberkante einzu

halten. ln diesem Gewässerrandstreifen ist die Neuanpflanzung von nicht standortgerechten Bäu

men und Sträuchern verboten. 

Die geplante Aufforstung mit Eichen bzw. Hainbuchen auf den beiden betrachteten Flurstücken 

wird aber nicht als Verstoß gegenüber der oben zitierten Gesetzgebung betrachtet. 

Es wird aber angeregt, bei der Aufforstung der beiden Flurstücke auf die Strukturentwicklung des 

Gewässers Wert zu legen. D. h. dem Gewässer sollte die Möglichkeit erhalten bleiben , seinen 

schnurgeraden und damit untypischen Verlauf hin zu den beiden betrachteten Flurstücken verän

dern zu können. Deshalb sollte die geplante Aufforstung in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen 

Gewässerökologen geplant werden , um die Gewässerstruktur im betrachteten Bereich durch ein

fache Initialmaßnahmen zur Selbstaufwertung anzuregen. 

Um das Wegerecht auf Fist. 1145 zu gewährleisten , kann eine Aufforstung nördlich des vorge

nannten Weges nicht durchgeführt werden . 
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Hinweise: 

Diese Entscheidung ergeht unbeschadet privater Rechte Dritter. Insbesondere bleiben die 

Vorschriften des Gesetzes über das Nachbarrecht unberührt. 

Hinweis auf§§ 15 und 19 Nachbarrechtsgesetz: 

Mit Waldungen ist ein Abstand von 8 m von der Grenze, in erklärten Waldlagen ein Abstand von 4 m 

einzuhalten. 

Der vom Baumwuchs freizuhaltende Streifen kann bis auf 2 m Abstand von der Grenze mit Gehölzen 

bis zu 4 m Höhe und bis auf 1 m Abstand von der Grenze mit Gehölzen bis zu 1,80 m Höhe bepflanzt 

werden. 

Gegenüber Wald ist ein Abstand von 1 m einzuhalten. 

Die Genehmigung erlischt insoweit, als nicht innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung 

von ihr im Wesentlichen Gebrauch gemacht worden ist. Sie kann vor Fristablauf auf Antrag 

einmalig um bis zu drei Jahren schriftlich verlängert werden . 

Gebührenfestsetzung: 

Für diese Entscheidung wird gemäß § 1 OAbs. 2 LGebG keine Gebühr erhoben 

Rechtsbehelfsbelehrung : 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich oder 

zur Niederschrift beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald Fachbereich Landwirtschaft, Eu

ropaplatz 3, 79206 Breisach, Widerspruch eingelegt werden. Die Widerspruchsfrist ist auch ge

wahrt , wenn der Widerspruch innerhalb der Frist beim Regierungspräsidium in 79083 Freiburg 

Kaiser-Joseph-Straße 167 erhoben wird. 

Mit freundlichen Grüßen 
Nachrichtlich: 

- Fachbereich 420 Naturschutz 

-Fachbereich 440 Wasser und Boden 

- Fachbereich 510 Forst 

Anlage: Lageplan 
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Bemerkung

Maßstab 1:1.000

Datum 20.04.2018 09:06 Uhr
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